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Diese Ausgabe 

erscheint auch online

Einladung zur  
Brennholzversteigerung
der Gemeinde Affalterbach
Datum: Samstag, den 10. Februar 2024
Treffpunkt: Eugen-Feyhl-Hütte
Uhrzeit: 10.00 Uhr
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Zur Versteigerung werden angeboten:
30 Polter Brennholz lang
4 Flächenlose – den Lageplan finden Sie auf der Homepage  
der Gemeinde Affalterbach www.affalterbach.de

Hinweise:
• Mit Ersteigerung eines Polters/Flächenloses werden die Bedingungen auf dem Merkblatt des 

Landratsamtes Ludwigsburg für den Erwerb und die Aufarbeitung von Holz/Flächenlosen 
(siehe Homepage www.affalterbach.de) akzeptiert.

• Aufarbeitung und Abfuhr des Holzes darf erst nach vollständiger Zahlung  
erfolgen. Barzahlung ist vor Ort möglich.

Die Bewirtung übernimmt das Deutsche Rote Kreuz – Ortsverein Affalterbach.

Für Fragen steht Ihnen Frau Binder, Telefon 07144/835332 / m.binder@affalterbach.de gerne 
zur Verfügung.
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Karten 
& Infos
kulturprogramm@affalterbach.de
oder unter 017689096632

20.Uhr
Bürgerhaus Kelter 

Affalterbach

Kein 
Aufwand!
       Teil 2
 
MUSIKKABARETT
Noch mehr schrecklich wahre Geschichten 
aus  dem  Leben  mit  der Tuba.  Der    Weltklasse-
Tubist in Bestform - zum Jahr der Tuba 2024

23/02/24
freitag

Andreas 
Martin Hofmeir

Gemeinde 
Affalterbach

Kostenlose Theateraufführung 

„Drum prüfe, wer sich ewig scheidet ...“ 
für Senioren am 17. März 2024 - 
AUSGEBUCHT

Die Theaterfreunde Affalterbach „Die Lem-
berger“ e. V. veranstalten gemeinsam mit der 
Gemeinde Affalterbach eine kostenlose Ver-
anstaltung für Affalterbacher Senioren ab 70 
Jahren. Stattfinden wird dieser Seniorennach-
mittag am Sonntag, den 17. März 2024 von 
14.00 bis ca. 17.00 Uhr in der Dorfbühne in 
Wolfsölden. Die Halle wird mit extra Stühlen 
ausgestattet. Kaffee und Kuchen wird gestellt.

Leider gibt es keine Karten mehr zur Verfü-
gung, da die Aufführung innerhalb von zwei 
Tagen komplett ausgebucht war.

Wir bedanken uns bei den Theaterfreunden für 
ihr soziales Engagement.

Für weitere Rückfragen steht Ihnen Frau Ben-
der unter der Telefonnummer 07144/8353-0 
zur Verfügung.
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Nachruf 
 
Die  Gemeinde  Affalterbach  und  die  Freiwillige  Feuerwehr  trauern  um  ihren 
Feuerwehrkameraden 
 

Walter Rößle 
 
der am 27.01.2024 im Alter von 81 Jahren verstorben ist. 
 
Walter Rößle trat bereits 1962  in die Freiwillige Feuerwehr ein und gehörte seit dem 
Jahr 2011 der Altersabteilung an. Im Jahr 2013 wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. 
 
In der Feuerwehr setzte er sich für den Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger ebenso 
wie  für seine Kameraden ein. Nicht zuletzt wegen seines persönlichen Einsatzes  für 
das sehr gute Verhältnis über alle Generationen innerhalb der Feuerwehr Affalterbach 
hinweg werden wir Walter Rößle in dankender und ehrender Erinnerung behalten. 
 
Wir verneigen uns dankbar vor einer außergewöhnlichen Persönlichkeit und werden 
sein Andenken in Ehren halten. 
 
Unsere Trauer und Anteilnahme gilt seiner Frau und seiner Familie. 
 

Für Bürgerschaft, 
Gemeinderat und 

Gemeindeverwaltung 
  Für die Freiwillige 

Feuerwehr 
 

Steffen Döttinger 
Bürgermeister 

 
 

Sascha Hänig 
Feuerwehrkommandant 
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Ärztlicher Sonntagsdienst
Notfallpraxis Ludwigsburg, Erlachhofstr. 1, 71640 Ludwigs-
burg, Telefon: 116 117
Öffnungszeiten
Mo., Di. und Do. 18 – 8 Uhr
Mi. 13 – 8 Uhr
Fr. 16 – 8 Uhr
Sa., So. und an Feiertagen 8 – 22 Uhr

Zahnärztlicher Notfalldienst
Unter der Telefonnummer 0761/12012000 erhalten Sie die 
Information, welche Zahnartpraxen in Ihrer unmittelbaren 
Umgebung Notdienst haben.
Bereitschaftsdienst der Apotheken
Freitag, 9. Februar 2024
Stadt-Apotheke, Bei der Stadtmauer 1, 
71723 Großbottwar, Tel. 07148 922273
Samstag, 10. Februar 2024
Sophien-Apotheke, Stuttgarter Str. 42, 71691 Freiberg, 
Tel. 07141 271210
Sonntag, 11. Februar 2024
Apotheke im Center, Steinbeisstr. 15, 71711 Steinheim, 
Tel. 07144 80040
Montag, 12. Februar 2024
Stifts-Apotheke, Großbottwarer Str. 45, 71720 Oberstenfeld, 
Tel. 07062 8577
Dienstag, 13. Februar 2024
Schiller-Apotheke, Güntterstr. 14, 71672 Marbach, 
Tel. 07144 85010
Mittwoch, 14. Februar 2024
Rosen-Apotheke, Riedbachstr. 3, 74385 Pleidelsheim, 
Tel. 07144 21060
Donnerstag, 15. Februar 2024
Brunnen-Apotheke, Kirchstr. 3, 71729 Erdmannhausen, 
Tel. 07144 38408

Tel.-Nr.
Bauhof 0174 3100409
Störung Wasserversorgung
innerhalb der Dienstzeit 07144 8982364
außerhalb der Dienstzeit 07345 96382120
Notruf 112 o. 110
Krankentransporte Ludwigsburg 07141 19222
Polizeirevier Marbach 9000
Grundschule - Hausmeister - 0174 3100914
Grundschule 887758-10

- Rektorat - Frau Wand

- Sekretariat - Frau Rohn 
 sekretariat@apfelbach.schule.bwl.de

Kernzeitenbetreuung / Hort 887758-61
Jugendmusikschule
- M. Fuchs 331426
- Verwaltung, Fr. Rohn 887758-10/38913
 afb-musikschule@web.de

Kindertagesstätte Klingenstraße 887758-30
Kindergarten Birkhau 36041
Elsa-Brodbeck-Kindertagesstätte 38951
Syna, Störung Strom
              Gas

0800-7962427
0800-7962787

Bezirks-Schornsteinfegermeister Frank 07134 916984
Bezirks-Schornsteinfegermeister 
Kopp-Ostrowski 

07151 1693956

Kleeblatt Affalterbach 88766-0
Grundbuchamt Heilbronn 07131 3898500

Telefon-Nr. E-Mail
(Zentrale) 8353-0 gemeinde@affalterbach.de

Telefax-Nr. 8353-53
Bürgermeister Döttinger 8353-10 s.doettinger@affalterbach.de
Frau Bender (Zentrale/Vorzimmer BM) 8353-18 n.bender@affalterbach.de
Herr Dittmann (Leiter Hauptamt) 8353-20 m.dittmann@affalterbach.de
Frau Trausch (Vorzimmer Hauptamt) 8353-25 m.trausch@affalterbach.de
Frau Hennrich-Bauer (Bauamt/Ordnungsamt) 8353-21  b.bauer@affalterbach.de
Frau Kristmann (Bürgerbüro) 8353-23 s.kristmann@affalterbach.de
Frau Götz (Bürgerbüro) 8353-24 i.goetz@affalterbach.de
Frau Pantle (Standesamt) 8353-27 p.pantle@affalterbach.de   
Frau Gläser (Leiterin Finanz-/Bauverwaltung) 8353-30 j.glaeser@affalterbach.de
Frau Lange (Vorzimmer Finanz-/Bauverwaltung) 8353-33 i.lange@affalterbach.de
Frau Kübler (Steueramt) 8353-31 a.kuebler@affalterbach.de
Frau Binder (Gemeindekasse) 8353-32 m.binder@affalterbach.de
Frau Hübner (Bücherei) 8353-40 buecherei@affalterbach.de
Frau König-Hasprich (Integrationsbeauftragte) 8353-22 e.koenig-hasprich@affalterbach.de

Sprechzeiten:
Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag 09.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag 15.30 - 18.30 Uhr

Konten der Gemeindekasse:
Kreissparkasse Ludwigsburg 
IBAN DE73 6045 0050 0003 6412 77 BIC SOLADES1LBG
VR-Bank Ludwigsburg eG 
IBAN DE45 6049 1430 0010 3750 07 BIC GENODES1VBB

Weitere wichtige Telefonnummern Gemeindeverwaltung Affalterbach

Notdienste

WICHTIGE TELEFONNUMMERN

BLUT SPENDEN
RETTET LEBEN!
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Amtliches

Gemeinde Affalterbach 
 

Landkreis Ludwigsburg 
 

 
Öffentliche Bekanntmachung der Wahl 
des Gemeinderats am 9. Juni 2024 
 
1. Am Sonntag, dem 9. Juni 2024 findet die regelmäßige Wahl des Gemeinderats statt. 
 
 In Affalterbach sind dabei 14 Gemeinderäte auf 5 Jahre zu wählen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens doppelt so viele 

Bewerber enthalten, wie Gemeinderäte zu wählen sind.  
 
2. Es ergeht hiermit die Aufforderung, Wahlvorschläge für diese Wahl frühestens am Tag nach dieser Bekanntmachung und 

spätestens am 28. März 2024 bis 18:00 Uhr beim Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses – Bürgermeisteramt 
Affalterbach, Marbacher Straße 17, 71563 Affalterbach schriftlich einzureichen. Später eingehende Wahlvorschläge 
müssen zurückgewiesen werden (§ 18 Abs. 2 KomWO). 

2.1  Wahlvorschläge können von Parteien, von mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen und von nicht mitglied-
schaftlich organisierten Wählervereinigungen eingereicht werden. Eine Partei oder Wählervereinigung kann für jede Wahl 
nur einen Wahlvorschlag einreichen. Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist nicht zulässig. 

 
2.2   Wahlvorschläge für den Gemeinderat dürfen (höchstens) doppelt so viele Bewerber enthalten, wie Gemeinderäte zu 

 wählen sind.                                                                           
 Ein Bewerber darf sich für dieselbe Wahl nicht in mehrere Wahlvorschläge aufnehmen lassen. 

2.3 Parteien und mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigungen müssen ihre Bewerber in einer Versammlung der 
im Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten Mitglieder im Wahlgebiet oder in einer Versammlung der von diesen 
aus ihrer Mitte gewählten Vertreter ab 20. August 2023 in geheimer Abstimmung nach dem in der Satzung vorgesehenen 
Verfahren wählen und in gleicher Weise deren Reihenfolge auf dem Wahlvorschlag festlegen. 

Nicht mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigungen müssen ihre Bewerber in einer Versammlung der im Zeit-
punkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten Anhänger der Wählervereinigung im Wahlgebiet ab 20. August 2023 in ge-
heimer Abstimmung mit der Mehrheit der anwesenden Anhänger wählen und in gleicher Weise deren Reihenfolge auf dem 
Wahlvorschlag festlegen. 
Wahlgebiet ist bei der Wahl des Gemeinderats die Gemeinde.  

2.3.1 Bewerber in Wahlvorschlägen, die von mehreren Wahlvorschlagsträgern (vgl. 2.1) getragen werden (sog. gemeinsame 
Wahlvorschläge), können in getrennten Versammlungen der beteiligten Parteien und Wählervereinigungen oder in einer 
gemeinsamen Versammlung gewählt werden. Die Hinweise für Parteien bzw. Wählervereinigungen gelten entsprechend. 

2.4 Wählbar in den Gemeinderat ist, wer am Wahltag Bürger der Gemeinde ist und das 16. Lebensjahr vollendet hat.  

    Nicht wählbar sind Bürger, 
●  die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland das Wahlrecht nicht besitzen;  
● die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öf-

fentlicher Ämter nicht besitzen; 
● Unionsbürger (Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union) sind außerdem nicht wähl-

bar, wenn sie infolge einer zivilrechtlichen Einzelfallentscheidung oder einer strafrechtlichen Entscheidung des Mit-
gliedstaates, dessen Staatsangehörige sie sind, die Wählbarkeit nicht besitzen. 

2.5  Ein Wahlvorschlag muss enthalten 
● den Namen der einreichenden Partei oder Wählervereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 

diese. Wenn die einreichende Wählervereinigung keinen Namen führt, muss der Wahlvorschlag ein Kennwort enthal-
ten; 

● Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Tag der Geburt und Anschrift (Hauptwohnung) der Bewerber 
●  bei Unionsbürgern muss ferner die Staatsangehörigkeit angegeben werden. 

Zusätzlich können ein im Personalausweis oder Reisepass eingetragener Doktorgrad und ein eingetragener Ordensname 
oder Künstlername angegeben werden. 

Die Bewerber müssen in erkennbarer Reihenfolge aufgeführt sein. Jeder Bewerber darf nur einmal aufgeführt sein. Für 
keinen Bewerber dürfen Stimmenzahlen vorgeschlagen werden. 

2.6  Wahlvorschläge von Parteien und von mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen müssen von dem für das 
Wahlgebiet zuständigen Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigten persönlich und handschriftlich unterzeichnet 
sein. Besteht der Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigte aus mehr als drei Mitgliedern, genügt die Unterschrift von 
drei Mitgliedern, darunter die des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters. 

2.7 Wahlvorschläge von nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen sind von den drei Unterzeichnern der 
Niederschrift über die Bewerberaufstellung (Versammlungsleiter und zwei Teilnehmer – vgl. 2.10) persönlich und hand-
schriftlich zu unterzeichnen. 
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2.8 Gemeinsame Wahlvorschläge von Parteien und Wählervereinigungen sind von den jeweils zuständigen Vertretungsbe-
rechtigten jeder der beteiligten Gruppierungen nach den für diese geltenden Vorschriften zu unterzeichnen (vgl. 2.6 und 
2.7, § 14 Abs. 2 Satz 4 und 5 KomWO). 

2.9  Die Wahlvorschläge müssen außerdem unterzeichnet sein  

für die Wahl des Gemeinderats von 20 Personen, die im Zeitpunkt der Unterzeichnung wahlberechtigt sind (Unterstüt-
zungsunterschriften). 

Dieses Unterschriftenerfordernis gilt nicht für Wahlvorschläge 
●  von Parteien, die im Landtag oder bisher schon in dem zu wählenden Organ vertreten sind; 
● von mitgliedschaftlich und nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen, die bisher schon in dem zu 

wählenden Organ vertreten sind, wenn der Wahlvorschlag von der Mehrheit der für diese Wählervereinigung Gewähl-
ten unterschrieben ist, die dem Organ zum Zeitpunkt der Einreichung des Wahlvorschlags noch angehören. 

2.9.1 Die Unterstützungsunterschriften müssen auf amtlichen Formblättern einzeln erbracht werden. Die Formblätter wer-
den auf Anforderung der Partei oder Wählervereinigung vom Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses oder wenn 
der Gemeindewahlausschuss noch nicht gebildet ist, vom Bürgermeister – Bürgermeisteramt Affalterbach, Marbacher 
Straße 17, 71563 Affalterbach– kostenfrei geliefert. Als Formblätter für die Unterstützungsunterschriften dürfen nur die 
ausgegebenen amtlichen Vordrucke verwendet werden. Bei der Anforderung ist der Name und ggf. die Kurzbezeichnung 
der einreichenden Partei oder Wählervereinigung bzw. das Kennwort der Wählervereinigung anzugeben. Diese Angaben 
werden von der ausgebenden Stelle im Kopf der Formblätter vermerkt. Ferner muss die Aufstellung der Bewerber in einer 
Mitglieder-/Vertreter- oder Anhängerversammlung (vgl. 2.3) bestätigt werden. 

2.9.2 Die Wahlberechtigten, die den Wahlvorschlag unterstützen, müssen die Erklärung auf dem Formblatt persönlich und 
handschriftlich unterzeichnen; neben der Unterschrift sind Familienname, Vorname, Tag der Geburt und Anschrift 
(Hauptwohnung) des Unterzeichners sowie der Tag der Unterzeichnung anzugeben. Unionsbürger als Unterzeichner, die 
nach § 26 Bundesmeldegesetz von der Meldepflicht befreit und nicht in das Melderegister eingetragen sind, müssen zu 
dem Formblatt den Nachweis für die Wahlberechtigung durch eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärungen nach 
§ 3 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. Abs. 3 KomWO erbringen. Sind die Betreffenden aufgrund der Rückkehrregelung nach § 12 
Abs. 1 Satz 2 Gemeindeordnung (GemO) wahlberechtigt, müssen sie dabei außerdem erklären, in welchem Zeitraum sie 
vor ihrem Wegzug oder vor Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde dort ihre Hauptwohnung hatten. Wohnungs-
lose Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde bzw. Ortschaft haben und einen Wahlvorschlag unter-
stützen wollen, müssen ihre Wahlberechtigung in geeigneter Weise nachweisen (§ 3b Abs. 2 KomWO); Nr. 3.3 gilt ent-
sprechend. 

2.9.3 Ein Wahlberechtigter darf nur einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnen. Hat er mehrere Wahlvorschläge für 
eine Wahl unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen Wahlvorschlägen für diese Wahl ungültig (§ 14 Abs. 3 Nr. 4 
KomWO). 

2.9.4 Wahlvorschläge dürfen erst nach der Aufstellung der Bewerber durch eine Mitglieder-/Vertreter- oder Anhängerversamm-
lung unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig (§ 14 Abs. 3 Nr. 5 KomWO). 

2.9.5 Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend auch für gemeinsame Wahlvorschläge. 

2.10 Dem Wahlvorschlag sind beizufügen 
● eine Erklärung jedes vorgeschlagenen Bewerbers, dass er der Aufnahme in den Wahlvorschlag zugestimmt hat; die 

Zustimmungserklärung ist unwiderruflich; 
● von einem Unionsbürger als Bewerber eine eidesstattliche Versicherung über seine Staatsangehörigkeit und Wählbar-

keit sowie auf Verlangen eine Bescheinigung der zuständigen Verwaltungsbehörde seines Herkunftsmitgliedstaates 
über die Wählbarkeit; 

● Unionsbürger, die aufgrund der Rückkehrregelung in § 12 Abs. 1 Satz 2 GemO wählbar und nach den Bestimmungen 
des § 26 Bundesmeldegesetz von der Meldepflicht befreit und nicht in das Melderegister eingetragen sind, müssen in 
der o. g. eidesstattlichen Versicherung ferner erklären, in welchem Zeitraum sie vor ihrem Wegzug oder vor Verlegung 
der Hauptwohnung aus der Gemeinde dort ihre Hauptwohnung hatten; 

● eine Ausfertigung der Niederschrift über die Aufstellung der Bewerber in einer Mitglieder-/Vertreter- oder Anhängerver-
sammlung (vgl. 2.3). Die Niederschrift muss Angaben über Ort und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl 
der erschienenen Mitglieder oder Vertreter bzw. Anhänger und das Abstimmungsergebnis enthalten; außerdem muss 
sich aus der Niederschrift ergeben, ob Einwendungen gegen das Wahlergebnis erhoben und wie diese von der Ver-
sammlung behandelt worden sind. Der Leiter der Versammlung und zwei wahlberechtigte Teilnehmer haben die Nie-
derschrift handschriftlich zu unterzeichnen; sie haben dabei gegenüber dem Vorsitzenden des Gemeindewahlaus-
schusses an Eides statt zu versichern, dass die Wahl der Bewerber und die Festlegung ihrer Reihenfolge in geheimer 
Abstimmung durchgeführt worden sind; bei Parteien und mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen müssen 
sie außerdem an Eides statt versichern, dass dabei die Bestimmungen der Satzung der Partei bzw. Wählervereinigung 
eingehalten worden sind; 

● die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften (vgl. 2.9), sofern der Wahlvorschlag von wahlberechtigten Per-
sonen unterzeichnet sein muss; ggf. einschließlich der in Nummer 2.9.2 genannten zusätzlichen Nachweisen; 

 
 Der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses gilt als Behörde im Sinne von § 156 des Strafgesetzbuchs; er ist zur 

Abnahme der Versicherungen an Eides statt zuständig. Der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses kann außer-
dem verlangen, dass ein Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis oder Reisepass vorlegt und seine letzte Adresse 
in seinem Herkunftsmitgliedstaat angibt. 

2.11 Im Wahlvorschlag sollen zwei Vertrauensleute mit Namen, Anschriften, Telefonnummern und E-Mail-Adressen bezeich-
net werden. Sind keine Vertrauensleute benannt, gelten die beiden ersten Unterzeichner des Wahlvorschlags als Ver-
trauensleute. Soweit im Kommunalwahlgesetz und in der Kommunalwahlordnung nichts anderes bestimmt ist, sind nur 
die Vertrauensleute, jeder für sich, berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und Erklärungen 
von Wahlorganen entgegenzunehmen. 
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2.12 Vordrucke für Wahlvorschläge, Niederschriften über die Bewerberaufstellung, eidesstattliche und sonstige Erklärungen 
sowie für Zustimmungserklärungen sind auf Wunsch erhältlich beim Bürgermeisteramt Affalterbach, Marbacher 
Straße 17, 71563 Affalterbach. 

3.  Hinweise auf die Eintragung in das Wählerverzeichnis auf Antrag nach § 3 Abs. 2 und 4 und § 3b Abs. 1 KomWO. 

3.1 Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde 
verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in die Gemeinde zuziehen oder dort ihre 
Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder in der Gemeinde wohnen oder 
ihre Hauptwohnung begründet haben, nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen.  

3.2 Personen, die ihr Wahlrecht für die Wahl des Kreistags – für die Wahl der Mitglieder der Regionalversammlung des 
Verbands Region Stuttgart – durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus dem Landkreis – aus dem Ver-
bandsgebiet der Region Stuttgart – verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in den 
Landkreis – in das Verbandsgebiet der Region Stuttgart – zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung begründen, werden, 
wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder im Landkreis – im Verbandsgebiet der Region Stuttgart – wohnen 
oder ihre Hauptwohnung begründet haben, ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Ist die 
Gemeinde, in der ein Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis gestellt wird, nicht identisch mit der Gemeinde, von 
der aus der Wahlberechtigte seinerzeit den Landkreis – das Verbandsgebiet der Region Stuttgart– verlassen hat oder 
seine Hauptwohnung verlegt hat, dann ist dem Antrag eine Bestätigung über den Zeitpunkt des Wegzugs oder der Ver-
legung der Hauptwohnung aus dem Landkreis – dem Verbandsgebiet der Region Stuttgart – sowie über das Wahlrecht 
zu diesem Zeitpunkt beizufügen. Die Bestätigung erteilt kostenfrei die Gemeinde, aus der der Wahlberechtigte seinerzeit 
weggezogen ist oder aus der er seine Hauptwohnung verlegt hat. 

3.3 Wahlberechtigte, die in keiner Gemeinde in der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung haben, sich aber am Wahltag 
seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde – im Landkreis – im Verbandsgebiet der Region Stuttgart – gewöhnlich 
aufhalten, werden auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Mit dem schriftlichen Antrag hat der Wahlberechtigte 
ohne Wohnung zu versichern, dass er bei keiner anderen Stelle in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder seine 
Eintragung beantragt hat oder noch beantragen wird. Außerdem hat er nachzuweisen, dass er bis zum Wahltag seit 
mindestens drei Monaten seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde – im Landkreis – im Verbandsgebiet der 
Region Stuttgart  – haben wird. Für die Wahl des Ortschaftsrats setzt dies voraus, dass die in Satz 1 genannten Personen 
am Wahltag in der Ortschaft ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. 

3.4 Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmeldegesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in das 
Melderegister eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem schriftlichen 
Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis hat der Unionsbürger eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärun-
gen nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO anzuschließen. 

3.5 Alle genannten Anträge auf Eintragung in das Wählerverzeichnis müssen schriftlich gestellt werden und – ggf. samt der 
genannten Erklärungen und eidesstattlichen Versicherung und Nachweisen – spätestens bis zum Sonntag, 19. Mai 
2024 (keine Verlängerung möglich) beim Bürgermeisteramt Affalterbach, Marbacher Straße 17, 71563 Affalter-
bach eingehen. 

 Vordrucke für diese Anträge und für die erforderlichen Erklärungen hält das Bürgermeisteramt Affalterbach, Marba-
cher Straße 17, 71563 Affalterbach bereit. 

Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen; § 30 
der Kommunalwahlordnung gilt entsprechend. 

Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene eine Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht gleichzeitig einen Wahl-
schein beantragt hat. 

 
Ort, Datum 

05.02.2024 
Bürgermeisteramt Affalterbach 

gez. Mario Dittmann 
Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses  
Unterschrift, Amtsbezeichnung 
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Bericht aus der Gemeinderatssitzung  
vom 1. Februar 2024

1. Bürgerfragestunde
Aus den Reihen der Bürgerschaft wurden keine Fragen gestellt.

2. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 mit den Wirt-
schaftsplänen 2024 der Eigenbetriebe Wasserversorgung 
und Abwasserbeseitigung
Bürgermeister Döttinger dankte Kämmerin Gläser und ihrem 
Team für die Fertigstellung des Haushaltsplans und erklärte die-
sen anhand einer Präsentation.
Er machte deutlich, dass die Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 
2023 erneut gestiegen sind und der Gemeinde daher weiter fi-
nanzielle Mittel zur Verfügung stehen, um in bestehende Gebäu-
de- und Unterhaltungskosten zu investieren.
Das Gremium dankte ebenfalls Kämmerin Gläser und ihrem 
Team und bezeichnete die finanzielle Lage der Gemeinde als 
sehr gut. Hervorgehoben wurden zudem die Investitionsmaß-
nahmen zur Vorbereitung auf Folgen des Klimawandels sowie 
die Sanierung des Schwimmbads.
Es ergingen folgende Beschlüsse:
1. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2024 werden 

wie vorgelegt beschlossen.
2. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung 

mit der Finanzplanung wird wie vorgelegt beschlossen.
3. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung 

mit der Finanzplanung wird wie vorgelegt beschlossen.
Die Haushaltssatzung ist nach der Genehmigung durch die 
Rechtsaufsichtsbehörde öffentlich bekannt zu machen und der 
Haushaltsplan an 7 Tagen öffentlich auszulegen.

3. Straßensanierungsprogramm 2024+2025

-Ausschreibungsbeschluss
Bürgermeister Döttinger begrüßte Herr Maier vom Ingenieurbüro 
Frank und erklärte ausführlich den Sachverhalt des Straßensani-
erungsprogramms 2024 + 2025 anhand dem durch das Ingeni-
eurbüro Frank erstellten Maßnahmenkatalog.
Vom Gemeinderat wurden einige Fragen gestellt, die durch Bür-
germeister Döttinger und Herrn Maier ausführlich beantwortet 
wurden. Die auf der Prioritätsliste 2 enthaltenen Maßnahmen 
stellen auch über den nächsten Winter keine unmittelbare Ge-
fahr dar. In der Hauptstraße in Wolfsölden wird auch ein Ab-
schnitt der Wasserleitung ausgewechselt. Hierfür wird aber nur 
partiell die Straße geöffnet.
Die Straßen im Industriegebiet sollen bei der nächsten Straßen-
begehung begutachtet werden. Etwaige Maßnahmen werden in 
die Prioritätenliste 2 aufgenommen.

Es erging folgender Beschluss:
Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Ingenieurbüro Frank 
die Straßensanierungen entsprechend der Prioritätenliste Stufe 
1 im Jahr 2024 und die Maßnahmen Stufe 2 im Jahr 2025 aus-
zuschreiben.
Die Haushaltsmittel werden, sofern nicht im Haushaltsplan ent-
halten, überplanmäßig bereitgestellt. Die Haushaltsmittel für die 
Maßnahmen Stufe 2 werden im Jahr 2025 bereitgestellt.

4. Bebauungsplan „Wohn- und Gewerbegebiet Näherer 
Grund, 1. Änderung“

- Billigung des erneuten Bebauungsplanentwurfs und Be-
schluss über die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der 
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange
Bürgermeister Döttinger begrüßte Herr Tiefau von Büro KMB. 
Beide stellten dem Gremium die Änderungen des Bebauungs-
plans „Wohn- und Gewerbegebiet Näherer Grund, 1. Änderung“ 
und das Verfahren zur Änderung des Bebauungsplans mit ver-
kürzter Auslage vor. Hintergrund der erneuten Auslage ist das 
leicht modifizierte Stellplatzfenster, welches eine Änderung des 
Plans darstellt und eine erneute Auslage des Plans fordert.
Es wurde nochmals detailliert besprochen, welche planerischen 
Maßnahmen von Büro KMB getroffen wurden, um die geforder-
ten Änderungen umzusetzen.
Es erging folgender Beschluss:
1. Die Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit 

sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange (§§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB) werden im Rahmen 
der Abwägung entsprechend den Beschlussvorschlägen in 
der Anlage zur Vorlage behandelt.

2. Der erneute Entwurf des Bebauungsplans „Wohn- und Ge-
werbegebiet Näherer Grund, 1. Änderung“ in der Fassung 

vom 17.01.2024 wird gebilligt und nach § 4a Abs. 3 BauGB 
erneut auf die Dauer von zwei Wochen öffentlich ausgelegt 
und ins Internet eingestellt, die Stellungnahmen der Behör-
den sind entsprechend einzuholen. Stellungnahmen können 
nur noch zu den geänderten oder ergänzten Teilen des Be-
bauungsplan-Entwurfs vorgebracht werden.

3. Mit dem erneuten Entwurf des Bebauungsplans „Wohn- 
und Gewerbegebiet Näherer Grund, 1. Änderung“ vom 
17.01.2024 soll die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 
Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Behörden und sons-
tiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 4a 
Abs.3 BauGB durchgeführt werden. Die Verwaltung wird mit 
der Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit und der 
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange beauf-
tragt. Die unter III. genannten Unterlagen sollen wie dort be-
schrieben ausgelegt werden.

5. Bausachen

5.1. Wohnhausneubau mit Garage, Hinter dem Kirchhof 8, 
Flst. 4936
Es erging folgender Beschluss:
Das erforderliche Einvernehmen der Gemeinde wird erteilt.

5.2. Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage, Hinter 
dem Kirchhof 10, Flst. 4943
Es erging folgender Beschluss:
Das erforderliche Einvernehmen der Gemeinde wird erteilt.
5.3. P9 Interimsparkplatz, Flst. 2449 Lange Morgen
Es erging folgender Beschluss:
Das erforderliche Einvernehmen der Gemeinde wird erteilt.

5.4. Dacherhöhung im Getreidelager für Fördertechnik, Ände-
rung: Vergrößerung der Dacherhöhung, Häldenweg, Flst. 2490
Es erging folgender Beschluss:
Das erforderliche Einvernehmen der Gemeinde wird erteilt.

5.5. Umbau der bestehenden Scheune in Lagerräume und 
Büro, Erhöhung der Firsthöhe sowie Einbau eines Zwerch-
hauses, Brunnenstraße 1
Es erging folgender Beschluss:
Das erforderliche Einvernehmen der Gemeinde wird erteilt.

6. Verschiedenes

6.1. Spenden
Gemeinderat Rikker erklärte sich für befangen und trat ab.
Bürgermeister Döttinger erklärte, dass der Förderverein Lions 
Club der Gemeinde Affalterbach für die Weihnachtswunschbaum-
Aktion einen Betrag in Höhe von 300,00 Euro gespendet hat.
Die Firma Rikker Holzbau GmbH hat für die Feuerwehr einen 
Betrag in Höhe von 250,00 Euro gespendet.
Es erging folgender Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt der Annahme der Spenden zu.

6.2. Flüchtlingssituation
Bürgermeister Döttinger informierte das Gremium anhand einer 
Präsentation über die aktuellen Zahlen der Flüchtlingsunterbrin-
gung. Im Zuge dessen wurde das Gremium auch über Zahl der für 
2024 neu zugewiesenen Personen zur Unterbringung informiert.
Der Gemeinderat lobte die Verwaltung für die gut funktionierende 
Unterbringung der Flüchtlinge und Bereitstellung der Unterkünf-
te. Das Gremium stellte Rückfragen zum Sachverhalt. Bürger-
meister Döttinger erklärte, dass die angemieteten Unterkünfte 
bis auf Weiteres auch dauerhaft zur Verfügung stehen würden.

6.3 Redaktionsstatut Amtsblatt
Aus der Mitte des Gemeinderats kam die Frage auf, ob eine 
Änderung des bestehenden Redaktionsstatuts des Amtsblatts 
zum Veröffentlichungsverbot von Fraktionsschriften in Hinblick 
auf anstehende Wahlen verkürzt werden sollte.
Bürgermeister Döttinger informierte, dass ein etwaiger Ände-
rungsantrag durch den Gemeinderat nach der anstehenden 
Kommunalwahl 2024 in das Gremium eingebracht werden 
müsste.

6.4 Stellenausschreibung – Bürgermeisterwahl am 9. Juni 
2024
Bürgermeister Döttinger erklärt sich für befangen und trat ab. 
Gemeinderat Rikker übernimmt den Vorsitz des Gremiums.
Das Gremium kritisiert die Fraktion ULA für ihre Beurteilung des 
Sachverhalts der Stellenausschreibung der Bürgermeisterwahl 
2024 in der Ludwigsburger Kreiszeitung.
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Öffentliche Zahlungsaufforderung  
der Gemeinde Affalterbach
Am 15. Februar 2024 werden folgende Steuern zur Zahlung fällig:
• Hundesteuer
Jahresbetrag für das Kalenderjahr 2024
(Die Höhe ergibt sich aus dem letzten Hundesteuerbescheid)
• Gewerbesteuer
Vorauszahlungsrate für das I. Quartal 2024
(Die Höhe ergibt sich aus dem letzten Gewerbesteuerbescheid)
• Grundsteuer
Teilbetrag für das I. Quartal 2024
(Die Höhe ergibt sich aus dem letzten Grundsteuerbescheid 
bzw. Grundsteueränderungsbescheid)
Zahlungen für diese Steuern bzw. Gebühr sind jeweils unter An-
gabe von dem betreffenden Buchungszeichen an die Gemein-
dekasse Affalterbach durch Überweisung auf eines der nachste-
henden Konten zu leisten:
Kreissparkasse Ludwigsburg
BIC: SOLADES1LBG
IBAN: DE73 6045 0050 0003 6412 77
VR-Bank Ludwigsburg eG
BIC: GENODES1VBB
IBAN: DE45 6049 1430 0010 3750 07
Zur Vermeidung von möglichen Zusatzkosten wie Mahngebüh-
ren und Säumniszuschlägen empfehlen wir allen Zahlungspflich-
tigen die Erteilung eines SEPA Lastschriftmandats.
Bei Zahlungspflichtigen, die sich bereits am SEPA-Basislast-
schriftverfahren beteiligen, veranlasst die Gemeindekasse die 
Abbuchung der jeweils fälligen Steuer bzw. Gebühr vom ange-
gebenen Bankkonto.
Auskünfte zu Zahlungen erteilt die Gemeindekasse (Frau Binder, 
Telefon 8353-32).

Fundamt

Beim Fundamt wurde Folgendes abgegeben:
- 1 Stockschirm neongrün
- Schlüssel mit braunem Schlüsseletui
- Knirps Regenschirm lila
- Blazer dunkelblau (Marc Cain)
- Navigationsgerät
- Stirnband
- Reflektor Band
- Handschuh schwarz
- Haustürschlüssel mit Eulen-Anhänger
- Brille lila
- 3 Schlüssel mit kleinem Schildkrötenanhänger
- Kinder Sportschuh Gr. 35
- Bettwäsche weiß, pink, grau
- Smartwatch
- Fuß-Handkette 950er-Silber
- Sonnenbrille schwarz-orange
- Taschenmesser blau
- Ring aus Stahl mit Steinchen

Informationen aus dem Rathaus

Eigenbedarfskündigung?
Mietschulden?
Räumungsklage?

Wir beraten Sie gern!
Fachstelle Wohnungssicherung
Beratungsangebot für Menschen, die von Obdachlosigkeit 
bedroht sind

Kontakt: Patric Krahl
0176 345 036 97

Offene Sprechstunde:
Montags 14 - 16 Uhr
Rathaus Marbach, Erdgeschoss, Marktstraße 23, 71672 Marbach

Süwag - Störungsportal für defekte Straßen-
lampen
Die Süwag Energie AG bietet ab sofort ergänzend zu den bishe-
rigen Kommunikationskanälen ein Web-basiertes Störungspor-
tal zur Meldung ausgefallener Straßenlampen. Mit diesem neuen 
Meldeweg möchte die Süwag Energie AG in Zusammenarbeit 
mit den Kommunen den Bürgern die Möglichkeit geben, defekte 
Straßenlampen direkt der Syna GmbH als zuständiger Betriebs-
führer zu melden und somit „auf kurzem Weg“ die Reparatur in 
die Wege zu leiten.
Ausgefallene Leuchten können einfach online über das Stö-
rungsportal der Syna gemeldet werden. Entweder direkt über 
die Syna-Internetseite
www.syna.de/Corp/stoerung-melden
oder direkt über den eigenen Web-Browser unter
https://planauskunft.syna.de/stoerungsmeldung/.
Die oben genannten Links können auch direkt über unsere 
Homepage www.affalterbach.de unter „Schadensmeldung“ 
aufgerufen werden.
Natürlich können Sie defekte Straßenlampen auch gerne wei-
terhin bei uns im Rathaus unter der Telefon Nr. 07144 8353-21 
melden.

Altersjubilare

Die Gemeinde wünscht ihren Mitbürgern, die im Laufe der Wo-
che ihren Geburtstag feiern, von Herzen alles Gute für das vor 
Ihnen liegende Lebensjahr.

Wir beglückwünschen zum
70. Geburtstag am 10.02.2024 Herrn Karl Riegel

Arbeitskreis Asyl
www.ak-asyl-affalterbach.de

QR-Code
Für Smartphone-Nutzer mit QR-Code-Rea-
der geht es hier ganz schnell zu unserer 
Website:

IMPRESSUM 

Herausgeber:  
Gemeinde Affalterbach

Druck und Verlag:  
Nussbaum Medien Weil der Stadt 
GmbH & Co. KG,  
Opelstraße 29, 68789 St. Leon-Rot, 
www.nussbaum-medien.de

Verantwortlich für den amtlichen 
Teil, alle sonstigen Verlautbarungen 
und Mitteilungen: Bürgermeister 
Steffen Döttinger, 71563 Affalterbach,  
Marbacher Straße 17, oder sein 
Vertreter im Amt.

Verantwortlich für „Was sonst noch 
interessiert“ und den Anzeigenteil:  
Klaus Nussbaum, Opelstraße 29, 
68789 St. Leon-Rot 

INFORMATIONEN

Vertrieb (Abonnement und  
Zustellung): G.S. Vertriebs GmbH, 
Josef-Beyerle-Str. 2,  

71263 Weil der Stadt,  
Tel.: 07033 6924-0, info@gsvertrieb.de, 
www.gsvertrieb.de

Anzeigenverkauf: 
wds@nussbaum-medien.de

BEI NOTRUF ANGEBEN:
• Wo geschah es? • Welche Art der Verletzung?
• Was geschah? • Warten auf Rückfragen!
• Wie viele Verletzte?
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Schulnachrichten

Förderverein der
Apfelbachschule e.V.

Infos, Termine und wie Sie uns unterstützen 
können, finden Sie auf unserer Homepage
www.fv-apfelbachschule.de.

Jugendmusikschule
Affalterbach

Jugendmusikschule Affalterbach
Am 1. März beginnt das neue Schulhalbjahr der Jugendmusik-
schule Affalterbach.
Zur Ausbildung an folgenden Instrumenten können ab sofort bis 
zum 24.02.2024 Anmeldungen erfolgen:
Klavier, Oboe, alle Blockflötenarten
Violine und Viola, Ukulele und Gitarre (auch E-Gitarre und E-Bass)
Bei Klavier und Violine / Viola gibt es momentan Wartezeiten, 
bitte aber nachfragen bei Interesse. Es können sich kurzfristig 
neue Plätze ergeben.
Folgender Kurs kann belegt werden:
Musikalische Frühförderung
Wir beraten Sie gerne in der Instrumentenwahl.
Selbstverständlich kann man in eine Unterrichtsstunde „rein-
schnuppern“. Sprechen Sie uns an.
Anmeldeformulare liegen an der JMS-Säule im Foyer der Apfel-
bachschule aus und können auch als PDF-Datei aus dem Inter-
net (jms-affalterbach.de) heruntergeladen werden.
Anmeldungen bitte in den Briefkasten der Jugendmusikschule 
im Foyer der Apfelbachschule einwerfen, oder direkt bei Herrn 
Fuchs abgeben.
Nähere Auskünfte persönlich bei M. Fuchs, 07144 / 331426

Friedrich-Schiller-Gymnasium

Anmeldung neue Fünftklässler am FSG Marbach
Vom 19. Februar bis 8. März 2024 ist unser Online-Portal auf un-
serer Homepage www.fsgmarbach.de für Sie freigeschaltet, auf 
dem Sie sich bitte auf jeden Fall voranmelden, um die Anmel-
dung an den offiziellen Anmeldetagen zu entlasten. Sie bringen 
an den Anmeldetagen selbst lediglich Ihre Unterlagen persönlich 
bei uns vorbei.

Unsere Öffnungszeiten sind:
Dienstag, 5. März 2024: 8:00 – 12.00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr
Nachnamen mit Anfangsbuchstaben A – K
Mittwoch, 6. März 2024: 8:00 – 12.00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr
Nachnamen mit Anfangsbuchstaben L – Z
Donnerstag, 7. März 2024: Ausweichtermin 8:00 – 13:00 Uhr
Nachnamen mit Anfangsbuchstaben A – K
Freitag, 8. März 2024: Ausweichtermin 8:00 Uhr – 13:00 Uhr
Nachnamen mit Anfangsbuchstaben L – Z
Ihre Anmeldung kann nur berücksichtigt werden, wenn uns die Un-
terlagen bis zum 8. März 2024 um 13:00 Uhr im Original vorliegen.

Unterlagen:
-  Ausdruck der PDF-Datei beim Fünftklässler-Online-Anmelde-

portal, nur gültig mit Unterschrift der Erziehungsberechtigten
- Grundschulempfehlung (Blatt 3 und 4) im Original
- Formular mit Notfall-Telefonnummern
- Impfausweis bzw. Masernschutznachweis
Die verbindliche Aufnahmebestätigung wird spätestens bis Mit-
te Mai 2024 versandt.
Wir freuen uns auf Sie und unsere neue Generation am FSG!

 
Code: D. Bertsch

Kinderbetreuung

Kindergarten Birkhau
Neue Kindergemälde schmücken die Bücherei
Immer wieder stellen Kinderkünstler des Kindergartens Birkhau 
ihre Kunstwerke in der Bücherei aus.
Über die Herbst- und Weihnachtszeit schmückten „Glückspilz-
bilder“ die Bücherei. Einen neuen Look bringen nun Bilder von 
Baumkronen, die man in dieser Jahreszeit besonders gut stu-
dieren kann. Kreuz und quer verlaufen Äste und Zweige, diese 
biometrischen Formen lassen sich gut aufs Papier bringen. Ein 
paar Vögel dürfen auch nicht fehlen, dazu Schneegestöber und 
fertig sind die neuen Kunstwerke, die ab sofort wieder in der 
Bücherei zu sehen sind.
Auf eine positive Resonanz freut sich der Kindergarten Birkhau 
und unsere Büchereileitung Frau Hübner.

 
 Foto: Frau Lukhaup

Ortsbücherei

Meine Bücherempfehlungen:
In der Sprechstunde: Harnblase
von Dr. med. Christoph Pies
Der Urologe beantwortet studiengestützt und leitlinienkonform 
165 Fragen rund um die Harnblase und ihre Erkrankungen für 
Frau und Mann.

Unverschämt – alles über den fabelhaften weiblichen Körper
von Dr. med. Sheila de Liz
Praxiserfahren, dabei entspannt und locker im Ton, erläutert die 
Gynäkologin (Jahrgang 1969) zentrale Themen rund um Frau-
engesundheit und gynäkologische Erkrankungen, Zyklus und 
Verhütung, Sexualität und Intimästhetik ...

Happiness hausgemacht!
von Laila Maria Witt
Die Familien-YouTuberin gibt Tipps, wie der Alltag mit Familie 
stressfrei und entspannt gestaltet werden kann.

Zusammen ist man weniger alt
von Lorenz Wagner
Der Wissenschaftsjournalist beschreibt das beglückende Zu-
sammenleben in einem Mehrgenerationenhaus als mögliches 
Zukunftsmodell für ein besseres Altern und setzt sich parallel 
dazu mit den Antworten der Altersforschung für ein längeres, 
gesundes und aktives Leben auseinander.

Kopfarbeit
von Peter Vajkoczy
Prof. Peter Vajkoczy (Jahrgang 1968), Direktor der Neurochirur-
gie an der Berliner Charité, führt mit seinem Team hoch kompli-
zierte Operationen im Mikrobereich durch. Hier beschreibt er die 
Risiken, das mögliche Scheitern und die tiefe Befriedigung und 
Dankbarkeit, wenn Heilung gelingt.
Die Ortsbücherei ist immer Di. und Do. von 16 bis 19 Uhr geöffnet.
Ihre Ortsbücherei ist in den Faschingsferien vom 13.02.2024 
bis einschl. 15.02.2024 geschlossen. Ab Dienstag, den 
20.02.2024 ist die Bücherei dann wieder für Sie zwischen 
16.00 und 19.00 Uhr geöffnet.
Ihre Büchereileiterin
Sonja Hübner
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Auswärtige Ämter

Syna
Mit wenigen Klicks zur Energiewende – Syna erleichtert un-
verbindliche Anschlussprüfung für Netzkunden
Frankfurt, 1. Februar 2024. Die Nachfrage an PV- und Windkraft-
anlagen sowie Blockheizkraftwerken steigt stetig, gleiches gilt für 
E-Ladesäulen. Damit diese Projekte schnell und unkompliziert um-
gesetzt werden können, bietet die Süwag-Netztochter Syna GmbH 
den Online Connection Check (OCC) an. Dieses digitale Tool ver-
einfacht den Prozess der Anschlussprüfung für neue Anlagen und 
macht damit die Energiewende ein großes Stück leichter.
Über eine leicht verständliche Suchmaske können zukünftige An-
lagenbesitzer oder angehende Elektromobilisten ihren neuen An-
schluss überprüfen. OCC wertet die eingegebene Anfrage in we-
nigen Sekunden aus, prüft mögliche Anschlussvarianten und gibt 
eine erste Einschätzung ab, wie aufwendig eine Integration in der 
Region ausfällt. Zusätzlich wird eine automatisierte Ermittlung der 
Entfernung zum voraussichtlichen Netzanschlusspunkt vorgenom-
men. Anschließend hat der Nutzer direkt die Möglichkeit, eine ver-
bindliche Anfrage für den Anschluss der neuen Anlage zu stellen.
„OCC nutzt dafür einen digitalen Zwilling unseres Niederspan-
nungsnetzes und gibt unseren Kunden eine einfache Möglich-
keit, schnell und unkompliziert einen ersten Eindruck über den 
voraussichtlichen Aufwand des Netzanschlusses zu erhalten. 
Unsere Experten erhalten darüber hinaus wichtige Einblicke 
über die angefragten Kapazitäten in unserem Netzgebiet und 
können so besser unseren Netzausbau planen.“, erklärt Dr. Tim 
Plößer, der zuständige Netzingenieur der Syna.
OCC steht den Netzkunden der Syna unter https://netzan-
schlusspruefung.syna.de zur Verfügung.

Kirchliche Nachrichten

Evang. Kirchengemeinde
Affalterbach

Kontaktdaten
Internet: www.kirche-affalterbach.de
E-Mail: Pfarramt.Affalterbach@elkw.de
Pfarrer Siegbert Ammann
Pfarramtssekretärin Gabriele Benzler
Telefon: 07144 37014
Kontaktzeiten des Sekretariats:
Dienstag und Freitag: von 9.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag: von 16.30 bis 19.00 Uhr
Gemeindehaus:
Nordstraße 15
Telefon: 07144 38455

Termine
Wochenspruch
„Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles voll-
endet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von 
dem Menschensohn.“
Lukas 18, 31

Sonntag, 11. Februar –  
Sonntag vor der Passionszeit - Estomihi
10.00 Uhr Gottesdienst mit Posaunenchor – Pfr. Ammann (Kirche)
10.00 Uhr Kinderkirche (Altes Schulhaus)

Dienstag, 13. Februar
10.00 Uhr Seniorengymnastik (Gemeindehaus)

Online-Angebot und Predigt in Papierform
Zusätzlich zum Gottesdienst in der Martinskirche bieten wir auf 
YouTube eine Predigtaufzeichnung an; Sie finden sie auf dem 
Kanal der Ev. Kirchengemeinde.
Gerne dürfen Sie sich auch eine ausgedruckte Predigt an der 
Kirchentüre mitnehmen. Auf Nachfrage kann Ihnen auch jemand 
von den Gottesdienstbesuchern ein ausgedrucktes Exemplar 
der Predigt mitbringen.

Posaunenchor Affalterbach
Posaunenchor – Proben
Donnerstag, den 08.02. 2024 19.30 Uhr ev. Gemeindehaus
Donnerstag, den 15.02. 2024 19.30 Uhr ev. Gemeindehaus

St. Michael an Murr und Lemberg
Kath. Gemeinde Kirchberg,
Burgstetten, Affalterbach

Pfarrbüro: Röteweg 5, 71576 Burgstetten
Das Büro ist Dienstag und Donnerstag von 9:00 – 12:00 Uhr 
und
Mittwoch von 15:00 – 18:00 Uhr geöffnet.
Sie erreichen uns unter: Telefon 07191 69220, Fax 07191 954264 
oder per E-Mail: StMichael.KirchbergAnDerMurr@drs.de 
www.se-oppenweiler-kirchberg.drs.de
Pfarrer Julius Ekwueme (Leitender Pfarrer)
Pfarrvikar Arulraj Antony (Tel. 0176 3122 5805)
Sprechstunden: Dienstag, Donnerstag und Freitag von 10:30 
Uhr bis 12:00 Uhr im Pfarrbüro in Burgstall.
Pfarrer Antony ist bis 16.02.2024 im Urlaub.

6. Jahressonntag

Freitag, 9. Februar
15:00 Uhr Gruppenstunde der Erstkommunionkinder in Affalterbach

Sonntag, 11. Februar - Faschingssonntag

HHeerrzzlliicchh EEiinnllaadduunngg  
zzuumm  GGootttteessddiieennsstt aamm

Faschingssonntag 
Der Gottesdienst beginnt am 11.02.2024 um 10:45 Uhr 

in der katholischen Kirche St. Michael in Kirchberg an der Murr. 
Anschließend gibt es neben warmen und kalten Getränken 

noch leckere Fastnachtsküchle und Butterbrezeln.

WWeerr  mmaagg,,  ddaarrff  nnaattüürrlliicchh  ggeerrnn  vveerrkklleeiiddeett  aamm  
GGootttteessddiieennsstt  tteeiillnneehhmmeenn!!

PS. Sollten Sie eine Mitfahrgelegenheit benötigen, 
bitte im Pfarrbüro melden. 

 
Faschingsgottesdienst Plakat: Pfarrbüro

10:45 Uhr Faschingsgottesdienst – Familiengottesdienst in 
Kirchberg
Lesungen: L1: Lev 13, 1-2.43ac.44ab.45-46 L2: 1 Kor 10, 31-
11,1 Ev: Mk 1, 40-45

Dienstag, 13. Februar
8:45 Uhr Eucharistiefeier in Affalterbach

Mittwoch, 14. Februar – Aschermittwoch – Beginn der 
österlichen Bußzeit (40 Tage)

Donnerstag, 15. Februar
8:45 Uhr Eucharistiefeier mit Aschenkreuz in Kirchberg

Freitag, 16. Februar
10:00 Uhr Gottesdienst im Kleeblatt in Affalterbach
Namenstage: 10. Wilhelm, 11. Theodor, 12. Benedikt, Gregor, 
Helmward (Helmut), 13. Adolf, 14. Valentin, 15. Sigfried, 16. Juliane

Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit:
Samstag, 10. Februar
19:00 Uhr Orgelvesper in Oppenweiler

Sonntag, 11. Februar
10:00 Uhr ökumenischer Bibelsonntag in der ev. Kirche in Op-
penweiler
10:45 Uhr Eucharistiefeier in Großaspach


